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RS OGH 1967/1/24 8Ob7/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1967

Norm

ABGB §1008

Rechtssatz

Eine von B erteilte Vollmacht mit dem Wortlaut, daß A "in der Angelegenheit wegen Räumung der Dienstwohnung"

bevollmächtigt und zur Abgabe rechtsverbindlicher Erklärung ermächtigt werde, deckt die Abgabe einer Erklärung, mit

der sich A namens des B zur Räumung der Wohnung verp9ichtet. Diese Vollmacht entspricht den Erfordernissen des §

1008 ABGB, selbst wenn es sich um die unentgeltliche Aufgabe eines noch aufrechten Wohnungsrechtes handelt.
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